
STARZACH 

 

  
 Amt: Hauptamt  
 Az: 022.133 
 

Gemeinderat 
- Drucksache  

 
- Tischvorlage  

    

 
 Vorlage Nr.     50 / 2020 
 
 
 zu TOP    6 öffentlich 
 
 
 zur Sitzung am 27. Mai 2020 
 

   

 
Nachbesetzung von Gremien  
 

 

Beschlussvorschlag: 
- siehe Drucksache - 

 

 

Anlagen: 
 
./. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
        Datum                                  Bürgermeister                  Amtsleiterin         
        14.05.2020                       Thomas Noé         Christiane Krieger        
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Seite 2 zur Gemeinderatsdrucksache Nr.50 /2020 

 

SACHDARSTELLUNG: 
 
Durch das Ausscheiden von Gemeinderat Patrick Ast wird dessen Sitz in den Ausschüssen des 
Gemeinderats und verschiedener externer Gremien frei. Als Nachrücker nach § 31 Absatz 2 Satz 1 
Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) für den Ausgleichssitz der Liste 
„Bürgervertretung Starzach“ (BVS) nach der Unechten Teilortswahl wurde Herr Manuel Faiß festgestellt.  
 
Für die Besetzung der Ausschüsse ist nach § 40 Absatz 1 Satz 2 GemO der Gemeinderat zuständig. Die 
Nachbesetzung soll im Wege der Einigung nach § 40 Abs. 2 GemO erfolgen. 
 
 

STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG: 
 
Die Verwaltung schlägt vor, dass Herr GR Manuel Faiß als ordentliches bzw. stellvertretendes  Mitglied 
des ausgeschiedenen GR Herrn Patrick Ast in den Ausschüssen im Wege der Einigung nachrückt. 
 
 

BESCHLUSSANTRAG: 
 

1. Herr GR Manuel Faiß rückt auf Vorschlag der Fraktion „Bürgervertretung Starzach“ (BVS) für 
Herrn Patrick Ast als 
 

a. Ordentliches Mitglied in den Verwaltungs- und Finanzausschuss, 
b. Ordentliches Mitglied in den Umlegungsausschuss, 
c. Ordentliches Mitglied in den Technischen- und Umweltausschuss, 
d. Stellvertretendes Mitglied in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes  

Starzel-Wasserversorgungsgruppe, 
e. Stellvertretung für den entsendeten Vertreter in den Beirat der Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts zum Zwecke des Betriebs einer Seniorenwohnanlage 
 

im Wege der Einigung nach. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, das Erforderliche zu veranlassen. 


